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§ 13 HeimAufG Erste Entscheidung
 HeimAufG - Heimaufenthaltsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Hat das Gericht die Anhörung nicht mit einer mündlichen Verhandlung verbunden, so hat es am Schluss der

Anhörung über die vorläu ge Zulässigkeit der Freiheitsbeschränkung zu entscheiden. Gelangt das Gericht zum

Ergebnis, dass die Voraussetzungen der Freiheitsbeschränkung vorliegen, so hat es diese vorläu g bis zur

Entscheidung nach § 15 Abs. 1 für zulässig zu erklären und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, die

spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Anhörung stattzu nden hat. Gegen diese Entscheidung ist ein

abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.

(2) Gelangt das Gericht hingegen zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen der Freiheitsbeschränkung nicht vorliegen,

so hat es diese für unzulässig zu erklären. In diesem Fall ist die Freiheitsbeschränkung sofort aufzuheben, es sei denn,

dass der Leiter der Einrichtung in der Anhörung gegen diesen Beschluss einen Rekurs anmeldet und dass das Gericht

diesem Rekurs sogleich aufschiebende Wirkung zuerkennt. Die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung lässt das

Rekursrecht unberührt. Der Rekurs ist innerhalb von drei Tagen auszuführen.
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